Gesetz des Nummerierungsplans für Rufnummern (RufnPG)
Vorlage

§ 1 - Allgemeines

a) Dieses Gesetz soll den Nummerierungsplan für das Telefonnetz der Republik Bergen festlegen.

b) Bei allen inländischen Telefonaten muss die Vorwahl angegeben werden.

c) Die Vorwahlen dürfen maximal vier Ziffern lang sein. Als einziges dürfen Behörden im Einvernehmen mit der Staatsagentur für Netzfragen fünfstellige Vorwahlen führen.
d) Die Verkehrsausscheidungsziffer ist die Null (0). Sie muss bei allen Telefonnummern angegeben werden.
§ 2 - Zusammensetzung von Rufnummern in der Republik Bergen

a) Rufnummern in der Republik Bergen setzen sich folgendermaßen zusammen. Zuerst kommt die vierstellige Vorwahl inklusive Verkehrsausscheidungszeichen. Dem folgt die Teilnehmerrufnummer.

b) Bei internationalen Gesprächen kommen zuerst zwei Nullen (alternativ Plus-Zeichen), dann die Länderkennzahl, dann die Ortsnetzkennzahl ohne Verkehrsausscheidungsziffer und zuletzt die Teilnehmerrufnummer.
c) Teilnehmerrufnummern in der Republik Bergen müssen mindestens sechs Ziffern und maximal acht Ziffern enthalten. Staatliche Institutionen sind berechtigt, vier- und fünfstellige Teilnehmerrufnummern zu nutzen.

§ 3 - Unterteilung der Vorwahlen
Folgende Arten von Vorwahlen existieren in der Republik Bergen:

a) 01xx stehen für das Ortsnetz. Der zweiten Ziffer folgen die zwei ersten Ziffern der Postleitzahl.

b) 02xx steht für das Mobilfunknetz. Der zweiten Ziffer folgen die zwei Ziffern der Kennnummer des Mobilfunkbetreibers, die von der Staatsagentur für Netzfragen festgelegt werden.
c) 03 steht für Kurznummern, die gesondert bei der Staatsagentur für Netzfragen beantragt werden muss. Für diese Nummern gelten §1 Abs. c sowie §2 nicht. Stattdessen besteht die Vorwahl aus den zwei Ziffern und die Teilnehmerrufnummer besteht aus mindestens drei und maximal sechs Ziffern.

d) 04xx steht für Sonderdienste, die aus öffentlicher Trägerschaft wie auch privater Trägerschaft betrieben werden und keiner zwischenmenschliche direkt sprachliche Kommunikation dienen. Für diese gelten die normalen Ortspreise. Diese Rufnummern werden organisiert und koordiniert von der Staatsagentur für Netzfragen. Sie legt Regelungen und Einschränkungen fest. Rufnummern mit dieser Vorwahl müssen bei ihr beantragt werden.

e) 05xx steht für Sonderrufnummern, bei denen der örtliche Tarif gilt. Rufnummern mit dieser Vorwahl müssen bei der Staatsagentur für Netzfragen beantragt werden. Näheres regelt § 4 RufnPG.

f) 06xx steht für Sonderrufnummern, bei denen besondere Preise festgelegt werden. Der zweiten Ziffer folgen dann die zwei Kennziffern für den Preis. Rufnummern mit dieser Vorwahl müssen bei der Staatsagentur für Netzfragen beantragt werden. Näheres regelt § 5 RufnPG.
g) 07xx steht für Rufnummern im Festnetz, welche von Unternehmen genutzt werden. Diese können direkt über die Staatsagentur für Netzfragen beantragt werden, es kann aber auch das für das Unternehmen zuständige Telekommunikationsunternehmen den Antrag bei der Staatsagentur für Netzfragen einreichen. Diese Rufnummern können frei gewählt werden, müssen aber einzigartig sein.
h) 08xx steht für kostenlose Anrufe. Der zweiten Ziffer folgen die zwei ersten Ziffern der Postleitzahl. Rufnummern mit dieser Vorwahl müssen bei der Staatsagentur für Netzfragen beantragt werden.
i) 09xx steht für Telefonnummern der staatlichen Institutionen Bergens. Das Staatsministerium des Innern legt per Verordnung fest, wie die letzten zwei Ziffern der Vorwahl vergeben werden. Die Staatsagentur für Netzfragen verwaltet alle Telefonnummern dieser Vorwahl.
§ 4 - Die Vorwahl 05xx

Antragsberechtigt für Rufnummern mit der Vorwahl 05xx ist jede Person, die seinen Wohnsitz in der Republik Bergen hat. Antragsberechtigt sind auch juristische Personen.

§ 5 - Die Vorwahl 06xx

1. Antragsberechtigt für Rufnummern mit der Vorwahl 06xx ist jede Person, die seinen Wohnsitz in der Republik Bergen hat. Antragsberechtigt sind auch juristische Personen.

2. Die dritte Ziffer der Vorwahl definiert, das Verhältnis des Preises aus dem bergischen Festnetz zum Preis aus dem bergischen Mobilfunknetz. Die dritte Ziffer definiert folgende Preiseigenschaften:

a) 1, 2, 3, 4, 5 steht für Rufnummern, bei denen der Preis aus dem bergischen Festnetz vom Preis aus dem bergischen Mobilfunknetz abweicht.

b) 6, 7, 8, 9 steht für Rufnummern, bei denen der Preis aus dem bergischen Festnetz identisch mit dem Preis aus dem bergischen Mobilfunknetz ist.

3. Die vierte Ziffer der Vorwahl definiert den Preis. Die Preise werden dabei pro Minute angerechnet. Dabei werden folgende Preise festgelegt:
a) Wenn die vierte Ziffer 1 ist, dann beträgt der Preis 10 Cent. Wenn beim Preis nach Abs. 2 b) differenziert wird, so gilt der oben angegebene Preis für das Festnetz und für das Mobilfunknetz ein Preis von 30 Cent.
b) Wenn die vierte Ziffer 3 ist, dann beträgt der Preis 20 Cent. Wenn beim Preis nach Abs. 2 b) differenziert wird, so gilt der oben angegebene Preis für das Festnetz und für das Mobilfunknetz ein Preis von 60 Cent.
c) Wenn die vierte Ziffer 5 ist, dann beträgt der Preis 40 Cent. Wenn beim Preis nach Abs. 2 b) differenziert wird, so gilt der oben angegebene Preis für das Festnetz und für das Mobilfunknetz ein Preis von 1,20 Bergische Mark.
d) Wenn die vierte Ziffer 7 ist, dann beträgt der Preis 50 Cent. Wenn beim Preis nach Abs. 2 b) differenziert wird, so gilt der oben angegebene Preis für das Festnetz und für das Mobilfunknetz ein Preis von 1,50 Bergische Mark.
e) Wenn die vierte Ziffer 9 ist, dann beträgt der Preis 90 Cent. Wenn beim Preis nach Abs. 2 b) differenziert wird, so gilt der oben angegebene Preis für das Festnetz und für das Mobilfunknetz ein Preis von 2,70 Bergische Mark.
§ 6 - Vergabe von Teilnehmerrufnummer
a) Falls in § 3 RufnPG keine andere Regelung genannt wird, so muss das Telekommunikationsunternehmen Kontingente bei der Staatsagentur für Netzfragen beantragen. Danach stellt die Staatsagentur für Netzfragen nach einer Prüfung des Antrags das gewünschte Kontingent an Teilnehmerrufnummern den Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung. Danach muss das Telekommunikationsunternehmen die Teilnehmerrufnummern deren Kunden zur Verfügung stellen. Dann können Kunden Teilnehmerrufnummern bei dem Telekommunikationsunternehmen beantragen. Das Telekommunikationsunternehmen muss diese Nummer zeitnah deren Kunden zur Verfügung stellen.
b) Telefonnummern können immer übertragen werden. Ausnahmen können vertraglich zwischen Telekommunikationsunternehmen und ihren Kunden befristet festgelegt werden.
§ 7 - Schlussbestimmungen

Dieses Gesetz tritt mit der Verkündung durch den Staatspräsidenten in Kraft.
